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Recht
Wie hoch ist die
Erbschaftssteuer?
/ch wo/ine im iCanfon Luzer«,
meine Tochfer im Kanton Bern.
Sie ist mein einziges Kind. Bin
Testament ist wohl nicht nötig?
Wie hoch ist die Brhscha/dssfen-

er einmai /ur meine Tochter? /st
da/hr der /Canton Lnzern oder

der /Canton Bern massgebend?

Da Ihre Tochter Ihre einzige
gesetzliche Erbin ist und Sie

ihr Ihr ganzes Vermögen hin-
terlassen möchten, müssen
Sie, wie Sie richtig bemerken,
keine letztwillige Verfügung
verfassen.

Die Erbschaftssteuer wird
vom Wohnsitzkanton des

Erblassers erhoben. Sollten Sie

im Zeitpunkt Ihres Ablebens
weiterhin in Luzern wohn-
haft sein, so wird demnach
der Kanton Luzern die Erb-
schaftssteuer veranlagen. Bei

Liegenschaften ausserhalb
des Wohnsitzkantons würde
die Erbschaftssteuer anteil-
mässig auch am Ort der gele-

genen Sache erhoben werden.

Aufgrund der 26 verschie-
denen kantonalen Steuerord-

nungen ist es für die «Zeitlu-

pe» leider nicht möglich,
Steuerberechnungen vorzu-
nehmen. Die Gefahr von feh-
lerhaften Angaben ist zu

gross. Zu beachten ist, dass

der Satz der Erbschaftssteuer
meistens von der Höhe des

Nachlassvermögens abhän-
gig ist. Ich empfehle Ihnen,
sich an die kantonale Steuer-

Verwaltung Luzern um Aus-

kunft zu wenden.
Ohne Gewähr will ich Ih-

nen mir vorliegende Anga-
ben über die Höhe der Erb-
schaftssteuer für Nachkom-
men im Kanton Luzern ge-
ben. Diese Zahlen sind rund
zwei Jahre alt, also noch ver-
hältnismässig aktuell, doch
kann ich Ihnen nicht zusi-
ehern, dass sie wirklich heute
noch gültig sind:

Für Fr. 50000.- Nachlass-

vermögen fallen Fr. 700 - Erb-
schaftssteuern für die Nach-
kommen an, für
•Fr. 100000.- Fr. 1500.-
•Fr. 200000.- Fr. 3200.-
•Fr. 500000.- Fr. 9500.-
• Fr. 1000000.- Fr. 20000.-

Ich bitte Sie, mich bei die-
sen Angaben nicht behaften
zu wollen, hoffe aber, dass sie

Ihnen im Sinn einer Richtline
dienlich sind, sofern Sie auf
die empfohlene Anfrage an
die Steuerverwaltung verzieh-
ten möchten.

Entschädigungs-
anspruch bei Verzicht
auf Wohnrecht?
Mein äZtes/er Bruder/wBrfe rzacB

dem Tod des Vaters «unseren»

Bauernhof weiter. Nun dut der

So/m meines Bruders, der vor ei-

nlger Zeit eBen/dZZs starb, das

Gut /cau/7ic/z erworben. Unsere

Mutter (92) bat im Haus das

Wohnrecht. Sie bat seit 5 /abren
Tr.50000- zins/rei in den Hof
investiert. Platzmangel und ge-
sundbeitZicbe Störungen lassen

uns nun überlegen, ob ein Bin-
tritt in ein Altersheim in Trage
kommt. Wäre dann unser Ne/fe
gesetzlich verp/7ichfef, einen

Beitrag an die A/tersheimkosfen

zu zahlen?

Der Wohnberechtigte hat kei-
nen gesetzlichen Entschädi-
gungsanspruch für den Fall,
dass er das Wohnrecht nicht
mehr ausüben kann. Ihr Nef-
fe ist somit nicht verpflichtet,
einen Beitrag an die Alters-
heimkosten zu leisten. Wenn
jedoch der Neffe, weil er
mehr Platz braucht, der Mut-
ter einen Verzicht auf das

Wohnrecht nahelegt, so

könnte die Mutter darauf be-

harren, dass ihr allfälliger
Verzicht nur gegen ein ange-
messenes Entgelt erfolgt.

Die zinsfreie Investition
Ihrer Mutter in den Bauern-
hof des Neffen dürfte recht-
lieh in keinem Zusammen-
hang mit dem Wohnrecht
stehen. Es kommt darauf an,
wie diese Investititon recht-
lieh zu qualifizieren ist, was
aus Ihren Angaben nicht her-
vorgeht. Denkbar ist, dass die
Investition ein Darlehen Ih-
rer Mutter an den Neffen dar-

stellt. Dann könnte die Mut-
ter im Rahmen der getroffe-
nen Vereinbarungen bzw. des

Gesetzes das Darlehen vom
Neffen zurückverlangen. An-
ders wäre es aber, wenn die
Investition eine Schenkung
der Mutter an den Neffen wä-

re. Es müsste deshalb genauer
geprüft werden, welche Abre-
den zwischen Mutter und
Neffen den Investitionen zu-
gründe liegen.

Dr. Zur. Marco Bz'aggi

Medizin
Hartnäckiger Husten
Meine 89/öhrzge Schwester bat
seit zwei /abren einen barf-
nackigen Hasten unü mass viel
Scbleim auswerfen. Sie bastet

o/t stundenlang in der Nacht.
Obscbon sie in ärztlicher Be-

treuung war, bat sieb kein Arzt
/e die Mübe genommen, die

Bunge zu untersuchen. Meistens

sagte man, das bessere schon

wieder, gab ihr höchstens einen

Hustenszrup. Meine Schwester

war nun bei einem Lungenspe-
zialisten. Dieser hat eine schwe-

re Verschleimung festgestellt. Br
sagte, sie hätte /ruber kommen
sollen. Gibt es wirklich nichts,
was meiner Schwester Linde-

rung verscha/fen könnte?

Die Frage nach dem rechtzei-
tigen Stellen einer Diagnose
hat nicht nur eine medizi-
nische, sondern ebensosehr
eine menschlich-philosophi-
sehe Seite. Der Hinweis auf
das zu späte Erscheinen beim
Arzt lässt diesen vielleicht sei-

ne eigenen Ohnmachtsge-
fühle gegenüber der Krank-
heit besser ertragen, hilft aber
dem Betroffenen in keiner
Weise. Meiner Meinung nach
gehört es zu den wesentli-
chen Aufgaben eines Arztes,
auch in schwierigen Situatio-
nen seine Hilfe anzubieten,
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HUMAN
Oma ftörf die

7M//wge/ w'c/tf/?
//sa von Humantechnik: und
das Läuten von Türklingel
und Telefon (und das Weinen
des Babys) werden überall
sichtbar.
Durch Übertragung der Signa-
le in jeden Raum der Woh-

nung über das vorhandene
Stromnetz. Keine Installa-
tionsarbeiten notwendig. Sen-
der und Empfänger einfach in

die vorhandenen Steckdosen
einstecken.
Postzulassung vorhanden!

Wir beraten Sie gerne: Fiirthaler
Hilfsmittel für Hörbehinderte
St.-Wolfgang-Strasse 27
6331 Hünenberg
Telefon 042/38 03 33
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